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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Erwerbsersatzordnung (EO)

Dass die Mutterschaftsversicherung angesichts der wenig kompromissbereiten Haltung
aller Beteiligten zur Totgeburt verkommen könnte, motivierte Frauen aus den
bürgerlichen Bundesratsparteien, ein eigenes Modell auszuarbeiten. Demnach würden
alle Mütter während vier Monaten eine Grundleistung von 1500 bis 2000 Fr. pro Monat
erhalten, es sei denn, das steuerbare Haushaltseinkommen übersteige den für die
Leistungen der Unfallversicherung massgebenden Maximalbetrag von 97'200 Fr. Den
erwerbstätigen Frauen sollte der Arbeitgeber während des 16-wöchigen
Mutterschaftsurlaubs 80% des bisherigen Lohnes ausrichten, mindestens aber den
Betrag der Grundleistung. Diese würde - analog der Militärversicherung - aus der
Bundeskasse finanziert, wobei aber auch denkbar wäre, die Einnahmen aus den
Spielkasinos dafür zu verwenden. Die Lohnfortzahlung über die Grundleistung hinaus
sollte hingegen Sache der Arbeitgeber bleiben. Diese Lösung, so argumentierten die
Frauen der drei bürgerlichen Parteien, würde den Mangel beseitigen, dass Hausfrauen
nicht berücksichtigt werden, käme die Arbeitgeber aber kaum teurer zu stehen als die
heutige Lösung. Die SP-Frauen wurden in diese erste Diskussionsrunde nicht
einbezogen. Obgleich sie sich neuen Modellen gegenüber nicht verschliessen wollten,
kritisierten sie doch den ihrer Meinung nach zu geringen Lohnersatz von 80%, da die
meisten Gesamtarbeitsverträge bereits heute 100% vorsehen, allerdings bei
unterschiedlicher Dauer. Da dieses Modell Firmen mit hohem Männerbestand
bevorteilen würde, befürchteten sie zudem negative Auswirkungen für die Frauen auf
dem Arbeitsmarkt. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.05.1995
MARIANNE BENTELI

Die gemeinsame Frauenplattform der Bundesratsparteien, die sich im Vorjahr
abgezeichnet hatte, wurde am Rand des 5. schweizerischen Frauenkongresses
bekräftigt. Danach sollten die Mutterschaftsleistungen für erwerbstätige Frauen
während des 16-wöchigen Mutterschaftsurlaubs je hälftig aus Arbeitgeberbeiträgen und
allgemeinen Bundesmitteln finanziert werden. Aus Gründen der Akzeptanz wurde auf
Lohnprozente verzichtet und die Plafonierung der Leistungen auf der Basis der AHV-
Grenzbeiträge (rund 70'000 Fr. pro Jahr) vorgeschlagen. Nicht erwerbstätige Mütter
sollten viermal die monatliche AHV-Mindestrente (970 Fr.) erhalten. Auch für diese
Leistungen war eine Finanzierung durch die öffentliche Hand vorgesehen. Arbeitgeber-
Direktor Hasler signalisierte umgehend, dass für die Mitglieder seines Verbandes jede
echte Mutterschaftsversicherung im jetzigen Zeitpunkt undenkbar sei. Allenfalls könne
über eine garantierte Lohnfortzahlung von acht Wochen diskutiert werden. Diese
Meinung vertrat auch Gerwerbeverbands-Präsident Triponez. Die Frauenplattform
geriet aber auch durch ein unglücklich formuliertes Communiqué der SP-Frauen, in
welchem ein 100%-iger Lohnersatz ohne Plafonierung und eine teilweise Finanzierung
über Lohnprozente verlangt wurde, wieder ins Wanken, doch setzte sich schliesslich die
Überzeugung durch, dass die Mutterschaftsversicherung nur eine Chance habe, wenn
alle Frauen am gleichen Strick ziehen. Präsentiert wurde ein neuerlicher
Kompromissvorschlag, nach welchem sowohl erwerbstätige als auch nichterwerbstätige
Frauen Mutterschaftsleistungen während 16 Wochen erhalten sollen. Deren
Finanzierung müsste von der ganzen Bevölkerung über Steuern getragen werden, wobei
die Belastung der Arbeitgeber durch Sozialabgaben nicht weiter ansteigen sollte. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.03.1996
MARIANNE BENTELI
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Ein SP-Parteitag in Davos im November stand ganz im Zeichen der Zukunft und
Finanzierung des Sozialstaates. Die Delegierten verabschiedeten ein Positionspapier, in
dem der «Panikmache» um die Finanzierung des Sozialstaates der Kampf angesagt und
die soziale Grundsicherung als unabdingbar für den sozialen Frieden bezeichnet wird.
Der Sozialstaat sei auch in Zukunft bezahlbar, dieser solle fortan aber nicht mehr allein
durch Lohnprozente, sondern vermehrt über eine erhöhte Mehrwertsteuer finanziert
werden. Als vordringlich erachtete die SP die Sicherung der AHV (mit Ruhestandsrenten
ab 62 Jahren) und der IV sowie die Ausweitung der Ergänzungsleistungen auf
Langzeitarbeitslose und Alleinerziehende. Bekräftigt wurden die Forderungen nach
höheren Kinderzulagen und einer Mutterschaftsversicherung.

Mit grossem Mehr stellte die SP zudem die Weichen für einen radikalen Umbau der
Krankenversicherung: Bis zum Frühjahr 1997 will sie Vorschläge für eine oder mehrere
Volksinitiativen bezüglich einer sozialeren Finanzierung der Krankenversicherung
vorlegen. Die heutigen Kopfprämien sollen durch bis zu acht zusätzliche
Mehrwertsteuerprozente ersetzt werden, womit die unteren Einkommenskategorien
erheblich entlastet würden. Gleichzeitig soll der Kostenschub im Gesundheitswesen
eingedämmt werden. Um das Ziel des gezielten Ausbaus der Leistungen und gleichzeitig
der Begrenzung der Kostensteigerungen auf das BIP-Wachstum zu erreichen, wird eine
nationale Spitalplanung sowie die Steuerung des Gesundheitswesens über
Globalbudgets verlangt.

Die Initiativfreudigkeit der Parteispitze wurde von der SP-Basis und verschiedenen, an
weiteren SP-Initiativen beteiligten Gruppierungen harsch kritisiert, da die
Unterschriftensammlungen für zwei bereits lancierte Initiativen nur harzig liefen. 4

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 16.11.1996
EVA MÜLLER
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In der Antwort auf den IDA FiSo-2-Bericht forderte der SP-Vorstand einen Ausbau des
Sozialstaates und nannte die Einführung einer Mutterschaftsversicherung, die
Flexibilisierung des Rentenalters, einen eigenständigen Anspruch ausgesteuerter älterer
Arbeitsloser auf Ergänzungsleistungen, die Erhöhung des Beitragsplafonds bei der ALV
auf 243'000 CHF, die bessere Absicherung der Teilzeitarbeit, ein eidgenössisches
Minimum für Kinderzulagen (200 CHF) und ein Recht auf Existenzsicherung als
vordringliche Massnahmen, wobei eine höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank
an die Kantone für einen Lastenausgleich sorgen soll. 5

PARTEICHRONIK
DATUM: 02.02.1998
URS BEER

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Als Reaktion einerseits auf den Bericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe
«Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen», welcher für die Zukunft
erhebliche Finanzierungslücken konstatierte, und andererseits auf die Forderung der
Arbeitgeber nach einem Ausbaustopp für die Sozialwerke verlangten der SGB und die
SP in einem gemeinsamen Papier einen weiteren Ausbau. Konkret forderten sie sowohl
die Einführung einer Mutterschaftsversicherung und des flexiblen Rentenalters ab 62
Jahren als auch die Erhöhung der Kinderzulagen und grössere staatliche Beiträge an die
Krankenversicherungsprämien. Diese zusätzlichen Leistungen sollen primär über einen
höheren Satz bei der Mehrwertsteuer und nur noch zu einem geringen Teil über neue
Lohnprozente finanziert werden. 6

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.06.1996
HANS HIRTER

1) Ww, 23.3.95; NQ, 29.3.95; TA, 5.4.95; WoZ, 14.4.95; NZZ, 19.4.95; LZ, 26.5.95.
2) Presse vom 22.1., 24.1., 19.2., 21.2. und 14.3.96; Ww, 8.2.96; NZZ, 12.3.96.
3) BBl 2020, S. 141 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
4) Presse vom 18.11.96; Bund, 30.12.96; SP-Positionspapier (1996). Zukunft und Finanzierung des Sozialstaats
5) NZZ, 2.2.98
6) TA, 14.6.96
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